
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/11/16 89/16/0160
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1989

Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1955 §1 Abs1 Z1;

GrEStG 1955 §16 Abs1;

GrEStG 1955 §9 Abs1;

GrEStG 1955 §9 Abs3;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1990, 451;

Rechtssatz

Im Hinblick auf die in § 9 Abs 3 GrEStG 1955 angeordnete sinngemäße Anwendung des § 9 Abs 1 GrEStG 1955 in bezug

auf ein bestehendes Grundpfandrecht ist auf jene Sachlage und Rechtslage Bedacht zu nehmen, die im Zeitpunkt der

Entstehung der Steuerschuld (§ 16 Abs 1 GrEStG 1955), das ist der Tag des Abschlusses des Kaufvertrages (§ 1 Abs 1 Z 1

GrEStG 1955), bestanden hat.
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